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Ünterrichtsplan für die einzelnen Lehrgänge beizufügem^Dabei ist darauf zu 
achten, daß die Themen in ausreichendem Maße die geltenden Bildungspläne 
der katholischen und evangelischen Religionslehre berücksichtigen.
Außerdem weise ich darauf hin, daß die Leistungen der Schüler, die am or
dentlichen Unterrichtsfach Religionslehre teilnehmen, zu benoten sind. Die 
Bescheinigung der Teilnahme am Unterricht ohne Notengebung ist nicht zu- 

. lässig* : 1 ‘
f Das Fach Religioriskunde wird durch diesen Erlaß nicht berührt., .1 •’ ■ ' V;-:. v,! ■ ' '■ t . ' • •

}: Der Ländeseltembeirat hat diesem Erlaß zugestimmt.
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■ / Hochschulen

1 5 0 . Prüfungsordnung der Fakultät für Chemie, Biologie, Geologie 
und Mineralogie der Technischen Hochschule Darmstadt für, die 

' Zwischenprüfung für Studierende des wissenschaftlichen Lehramts
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.an Gymnasien in den Fächern Biologie und Chemie
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Erlaß vom 20.3.1970 — H H 3 ~  424/704 — 4 —1
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Gemäß § 17 Abs. 3 des Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen 
t des Landes Hessen Vom 16* 5.1966 habe ich mit Erlaß vom 20. 3.1970 die nach

stehende Prüfungsordnung der Fakultät für Chemie, Biologie, Geologie und 
Mineralogie der Technischen Hochschule Darmstadt für die Zwischenprüfung 

'1s für Studierende des wissenschaftlichen Lehramts an Gymnasien in den Fä- 
< ehern Biologie und Chemie in der Fassung vom 24. 2.1970 bis zum Inkraft- 

'•Vv-̂ -Vr“.treten einer Rahmenprüfungsordnung genehmigt.
Prüfungsordnung der Fakultät für.,Chemie, • Biologie, Geologie und Mine- 
^ogie der' Technischen Hochschule Darmstadt für die Zwischenprüfung für 

. Studierende des wissenschaftlichen Lehramts an Gymnasien.

■ß•*
>( 1,Um den' Studierenden eine frühzeitige Beurteilung ihrer Leistungen zu er- 

1/1 ̂ möglichen,'wird in den Fächern Chemie und Biologie für Studierende des 
; • 11 Lehramts die Zwischenprüfung als verbindlich eingeführt. In der Zwischen- 

prüfung soll der Student zeigen, daß er sich grundlegende Kenntnisse seiner 
vv’:y /^Fächer sowie der Arbeits- und Denkmethöden erarbeitet hat. Die bestan-

• dene- Zwischenprüfung ’ist die Voraussetzung zur Teilnahme an den im Stu- , 
% dienplan nachfolgenden Praktika und Übungen: >  ̂ ' .

1 :̂ S r Di e  Zwischenprüfung ist; eine f'akultätsprüfung. Die allgemeinen Prüfungs- 
V/' r ? • bestimmungen (A) für die Diplom-Vorprüfung der Diplom-Prüfungsordnung 
f f^ i ?Vder Technischen Hochschule Darmstadt — ABI. 1966 S. 136 — werden auf die 
***;??$ 1; Zwischenprüfung sinngemäß angewendet. In Abweichung oder Ergänzung 
Vvrt /  . dazu gelten die folgenden besonderen Ausführungsbestimmungen:

Zu § 5: Die Meldung zur Prüfung erfolgt im Dekanat unter Benutzung 
•* eines Vordrucks. Der Prüfungskommission gehören alle Hochschullehrer des 

^betreffenden jaches an, die an den obligatorischen Studienveranstältungen 
.*• ^es ersten Studienabschnittes beteiligt sind. Der Vorsitz der Prüfungskommis- 

:fV ^  siön beim Dekan, der einen Prüfer mit seiner Vertretung beauftragen

‘ Vf /?'  - V * • - /  ‘ ' 813-
/ / / /  -



iS 'fi'/y-'X«

kann. Die Geschäfte 
riat geführt.
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*  der Prüfungskommission; werden im Dekqnatssekreta- : V

' . .  : • ' . ' • '  .V- ?
t ttbk Eine Praktikantentätißkeit wird nlrtit verlanofr

Die Prüfung erfolgt in einem Abschnitt, in der Regel vor dem 5. Fachseme*
ster. Die gesamte Prüfung muß innerhalb von zwei* Wochen abgelegt w e r d e n . :
Fach Chemie: . ■ V. V - - ,
Die Prüfung ist in zwei Abschnitten, in der Hegel nach dem % bis vor dem >r?\i ; : 
5. Semester, abzulegen. , ‘ : . . .  .. V (
711 8 in* Anrpf4innncx pinpr nV̂ crocoVilncĉ nAn 'ninlÄnrwm»‘r\r*iVl!iir%ö tS*wî Ûn">*■ • * * ’Jzu § 10: Anrechnung- einer abgeschlossenen DiplomVorprüfung*; Die4 Piploin^
Vorprüfung wird als Zwischenprüfung anerkannt. [ 1
zu § 11: Anrechnung von Teilprüfungen und Stüdienleistungem Teile eiper f
Diplomvorprüfung im gleichen Fach können ebenso wie günstige Prüfuhgs^f 4 ^ ^ ;

j&v̂ jf̂ s-srar :4
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1. Anatomisch-mikroskopisches Praktikum
2. Kleiner zoologischer Kurs (Wirbellose Tiere) ,
3. Kryptogamenkurs
4. Wirbeltierkurs. : • ' . v ; ■ * '*. : s ' ‘ 'Kl-. ̂ 'Ni,-.-.
5. Mikrobiologischer Einführungskurs \  V
6. Botanische und zoologische Bestimmungsübungen

: ■ . •. lim *.

.. ., t . ;/ ■ *■ '& 
7. Demonstration im Botanischen Garten und in den Gewächshäusern/ ) <* ;; k V
8. Kleines Chemisches Praktikum für Studierende,; die, neben Biologie als ^  

zweites Fadi nicht Chemie wählen ! . r j ’ 1 2 3 ' . \ /' '*;V ,'T-*’>’. ■ . •• ' • , - *.*' y* .J’.- ^
Fach Chemie: • , » " J' . - j;>T.
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1. Grundpraktikum in Anorganischer und Analytischer Chemie für Studie^
des Lehramts ^^ - W j -

2. Grundpraktikum in Physik für Studierende des Lehramts
3. Mathematik I für Chemiker 
zu § 15: Prüfungsfächer; Prüfer 
Fach Biologie:
1. Grundzüge der Botanik
2. Grundzüge der Zoologie jeweils mit besonderer Berücksichtigung der All

gemeinen Biologie. r ^   ̂ v ; k
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I ‘K ; (2) Der Fachbereich kann für hervorragende wirtschaftswissenschaftliche

fl u A f stungei> oder sonstige hervorragende Verdienste um die Wirtschaftswissen- A


